
 

 

 
 

Kantonsratsbeschluss 
 Vom 03.11.2015 

 

 

Nr. SGB 0054/2015  

 

Ersatz- und Erweiterungsbeschaffungen zur Betriebssicherung und Optimierung der 

Kantonalen Alarmzentrale Solothurn; Bewilligung eines Verpflichtungskredites 

  

Der Kantonsrat von Solothurn, gestützt auf § 13 des Gesetzes über das Staatspersonal vom 

27. September 1992 (BGS 126.1) und § 56 Abs. 1 Buchstabe a des Gesetzes über die wirkungsori-

entierte Verwaltungsführung vom 3. September 2003 (WoV-Gesetz, BGS 115.1), nach Kenntnis-

nahme von Botschaft und Entwurf des Regierungsrates vom 28. April 2015 (RRB Nr. 2015/702), 

beschliesst: 

 

1. Die bestehende Kantonale Alarmzentrale Solothurn wird modernisiert. 

2. Für die Betriebssicherung und Optimierung der Kantonalen Alarmzentrale Solothurn wird zu-

lasten der Investitionsrechnung (668/5060000/70938 und 70939) ein Verpflichtungskredit von 

insgesamt 2,5 Mio. Franken (inkl. MwSt.) bewilligt (Preisstand Zürcher Baukostenindex vom 

1. April 2014, 102,3 Punkte). Der Verpflichtungskredit verändert sich um die teuerungsbe-

dingten Mehr- oder Minderkosten. 

3. Vom Verpflichtungskredit gemäss Ziffer 2 kommt der Beitrag der Solothurnischen Gebäude-

versicherung in der Höhe von 295´000 Franken in Abzug. 

4. Die Netto-Investitionskosten belaufen sich auf 2,205 Mio. Franken. 

5. Der Regierungsrat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

 

Im Namen des Kantonsrats 

Ernst Zingg Fritz Brechbühl 

Präsident Ratssekretär 

 

 

Dieser Beschluss unterliegt nicht dem Referendum. 
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